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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.01.2002

Norm

StGB §127

Rechtssatz

Eine Lottoquittung ist ein (diebstahlsfähiger) Wertträger. Am Rechtscharakter dieser Urkunde ändert auch der

Umstand nichts, dass von der Lotterieverwaltung eine Auszahlungssperre veranlasst wurde.
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